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§ 37b.

Im Sinn der Bestimmungen dieses Abschnitts bedeuten:

1. 1.Wettbewerbsrechtsverletzung: eine Zuwiderhandlung gegen das Kartellverbot (§ 1), das Missbrauchsverbot (§ 5)

und das Verbot gegen Vergeltungsmaßnahmen (§ 6) sowie gegen Artikel 101 oder 102 AEUV, oder gegen solche

Bestimmungen des nationalen Rechts eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines Vertragsstaats des

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, mit denen überwiegend das gleiche Ziel verfolgt wird wie

mit den Artikeln 101 und 102 AEUV und die nach Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates zur

Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln, ABl. Nr. L 1 vom

4.1.2003, S. 1, auf denselben Fall und parallel zum Wettbewerbsrecht der Union angewandt werden, mit

Ausnahme nationaler Rechtsvorschriften, mit denen natürlichen Personen strafrechtliche Sanktionen auferlegt

werden, sofern diese nicht als Mittel dienen, um die für Unternehmen geltenden Wettbewerbsregeln

durchzusetzen;

2. 2.Rechtsverletzer: der Unternehmer oder die Unternehmensvereinigung, der beziehungsweise die eine

Wettbewerbsrechtsverletzung (Z 1) begangen hat;

3. 3.Wettbewerbsbehörde: das Kartellgericht, die Bundeswettbewerbsbehörde, der Bundeskartellanwalt, die

Kommission der Europäischen Union oder eine andere Wettbewerbsbehörde im Sinn der Verordnung (EG)

Nr. 1/2003;

4. 4.Kronzeugenerklärung: die freiwillige Erklärung einer an einem Kartell zwischen Wettbewerbern beteiligten

Person über deren Kenntnis des Kartells und über ihre Beteiligung daran, die gegenüber einer

Wettbewerbsbehörde abgegeben wird, um den Erlass oder die Ermäßigung der wegen dieser Beteiligung zu

verhängenden Geldbuße durch Beschluss oder Einstellung des Verfahrens zu erwirken; davon erfasst ist auch die

Aufzeichnung einer Erklärung;

5. 5.Vergleichsausführung: die freiwillige Darlegung eines Unternehmers gegenüber einer Wettbewerbsbehörde, die

ein Anerkenntnis oder den Verzicht auf das Bestreiten seiner Beteiligung an einer Wettbewerbsrechtsverletzung

und seiner Verantwortung dafür enthält und eigens dazu abgegeben wird, um der Wettbewerbsbehörde ein

vereinfachtes oder beschleunigtes Verfahren zu ermöglichen;

6. 6.unmittelbarer Abnehmer: eine Person, die Waren oder Dienstleistungen, die Gegenstand einer

Wettbewerbsrechtsverletzung waren, unmittelbar von einer Person erworben hat, die die

Wettbewerbsrechtsverletzung begangen hat;

7. 7.mittelbarer Abnehmer: eine Person, die Waren oder Dienstleistungen nicht unmittelbar von einer Person

erworben hat, die die Wettbewerbsrechtsverletzung begangen hat, sondern von einem unmittelbaren Abnehmer

oder einem nachfolgenden Abnehmer, wobei die Waren oder Dienstleistungen entweder Gegenstand einer

Wettbewerbsrechtsverletzung waren oder solche Waren oder Dienstleistungen enthalten oder aus solchen

hervorgegangen sind.
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